
Beilage 4

From :
T() :

(HI c :

Subject:
Date:

Importance:
vendredi, 19 janvier 2024 14:37:35
High

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Anbei die tabellarische Zusammenfassung der Feedbacks zu unserer Umfrage zur

Kundenzufriedenheit 2023 im Rahmen des Neuen Führungsmodells Bund (NFB). Falls Ihr die

detaillierten Feedbacks wünscht, die wenige Kantone übermittelt haben, könnt Ihr Euch bei mir
melden.

Ich werde die detaillierteren Feedbacks ann weiterleiten. Die neue C PAR und
ind ja im AdressatenkreËs bzw. im cc berücksichtigt.

r bitte ich, die Resultate für die Rückmeldung NFB in das System einzupflegen
Besten Dank und beste Grüsse
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Beilag,
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confëdëration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungssctlutz und Sport VBS

Nachrichtendienst du Bundw NDB
Direktor

Adressaten gemäss Verteiler per E.Mail

Aktenzeldlen U
Bern, 18. Dezember 2023

Neues Führungsmodell Bundesverwaltung (NFB):
Einschätzung der Kundenzufriedenheit hinsichtlich
des Nachrichtendienstes des Bundes

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des NFB erhebt der Nachrichtendienst des Bundes die Zufriedenheit seiner Kern-
kundinnen und -kunden mit den Produkten und Leistungen des NDB jährlich numerisch und
weist sie gegenüber dem Parlament aus.

Da Ihre Behörde zu diesem Kundenkreis zählt, bitte ich Sie um die entsprechende Bewertung
auf einer Skala von 1 bis 4. Es ist nur die Angabe einer ganzen Zahl möglich. Dabei entspre-
chen die Zahlen den folgenden Bewertungen: 1 = ungenügend; 2 = genügend; 3 = gut;
4 = sehr gut.

Die Bewertungen der einzelnen Behörden werden in der Berichterstattung an das Parlament
aufgelistet, die Beurteilungen durch die Kantonspolizeien und durch die Staatsanwaltschaft
Basel-Stadt werden als eine Durchschnittsnote rapportiert.

Um Ihren administrativen Aufwand möglichst klein zu halten, können Sie Ihre Bewertung gerne
per E-Mail an über-
mitteln und dabei In iL3ËralalaBER

Ich bin 1 in Sie das Mail mit dREH imI 1=1RbBlgIB
denheit» versehen. Sollten Sie eine postalische Antwort bevorzugen, so senden Sie Ihr Schrei-
ben an folgende Adresse: Nachrich-
tendienst des Bundes. Pa kPDBluqr,1 RWE
(Tel. geme zur Verfügung

Nachrichtendienst des Bundes NDB

Papiermühlestrasse 20
3003 Bem



Aufgrund der vorgegebenen Termine bin ich Ihnen dankbar für eine Rückmeldung bis zum
17. Januar 2024.

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre wertvolle Mitarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ein gesundes und erfolgreiches 2024.

Freundliche Grüsse

Nachrichtendienst des Bundes

stian Dussey
Direktor

Verteiler:

FadtMmmImHMMmlremMMIMHMElmM
Polizeikommandantinnen und Polizeikommandanten der Kantone (exkl. Basel-Stadt)

Z. K. an:

[Hm8mwmEmeMuemmM
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Generalsekretariat

Arbeitspapier KKPKS - Diskussionspunkte mit dem Direktor NDB

1. Themenfeld: Mängel in der Zusammenarbeit

Im operaüven Alltag muss eine Polizeiorganisation rasch über die notwendigen Informationen und
Lageeinschätzungen verfügen, um allfällige sicherheitspolizeiliche Einsätze planen zu können. Der
Aufgabenschwerpunkt im Bereich NDG liegt in vielen Kantonen bei den Themenfeldern Gewaltext-
remismus und Terrorismus. In diesem Kontext sind die Kantone auf eine verlässliche, stabile fachli-
che und operatlonelle Beziehung zum NDB angewiesen.

Der NDB wird ab dem 01.03.2024 in der überarbeiteten Organisationsform arbeiten, die Transfor-
mation seIbst wIrd sich aber noch bis zum Jahr 2026 hinziehen. Es wurde bereits mehrfach angekün-
digt, dass sich die Zusammenarbeit mit den KND ab März 2024 ändern wird. Die KND, die als
wichtige Partner bezeichnet werden, haben kein klares Bild, wie die Zusammenarbeit in Zukunft
konkret aussehen wird.

Zwar gIbt es eine ArbeItsgruppe, bestehend aus NDB- und KND-Vertre-
tern, welche zuhanden der Projektleitung ein Konzept für die zukünftige Zusammenarbeit erarbei-
ten soll. Zwei erste Arbeitssitzungen haben im Februar stattgefunden, ein Ergebnis steht aber noch
aus

Aktuell herrscht bei vielen Kantonen der Eindruck vor, dass der NDB allgemein nicht wirklich gespürt
wird. Dies ist insofern problematisch, als die Kantonspolizeien darauf angewiesen sind, dass der
NDB die kantonalen Bedürfnisse ernst nimmt und entsprechend priorisiert.

la) Konkrete Themen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit NDB - KND

• Die KND unterstützen wiederkehrend eine Observation des NDB

•

• Wie wird nach der Transformation des Nachrichtendienstes des Bundes sichergestellt, dass bei
schweren Bedrohungen von Sicherheit und Ordnung im Kanton durch Zielpersonen aus dem
nachrichtendienstlichen Spektrum vorhandene Informationen unverzüglich zu den KNDgelan-
gen, damit diese die operativen Kräfte von Kriminal- und Sicherheitspolizei informieren können?

Generalsekretariat, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3011 Bern, Telefon: 031 512 87 20, info@kkpks.ch
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Generalsekretariat

• Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des NDG, namentlich der Gewaltbezug, werden durch
den NDB sehr strikt ausgelegt. Neue

= müssen, ohne Unterstützung des NDB, durch die Kantone bearbeitet werden.

Phänomene wie

• Bei Anfragen KND an den NDB herrscht das subjektive Gefühl, dass die zur Verfügung stehenden
rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ausgeschöpft / ausgenutzt werden, was dazu führt, dass
der NDB passiv wahrgenommen wird.

• Gleiches gilt analog hinsichtlich der Berechtigungen für Datensystemeinsichten. Auch diese wer-
den sehr restriktive seitens NDB gehandhabt. Dies führt dazu, dass je weniger eingesehen wer-
den kann, desto schwammiger die Rückmeldungen werden und daraus abgeleitet die
Gesamtzusammenhänge nicht erkennbar sind.

•

•

Im Rahmen des NDB internen QS werden Berichte für die KND teilweise soweit geschwärzt,
dass Inhalte und Zusammenhänge nicht mehr ersichtlich sind, und die Weitergabe ebendieser
keinen Sinn mehr ergibt.

Les polices cantonales souhaite que le SRC intëgre plus rapidement les services cantonaux dans
la planification des opërations (ceci ne concerne pas les urgences bien entendu).

En effet, leur manque d'expërience oblige les services des poca ä agir dans l’urgence et ä com-
bIer des lacunes. Cela gënëre des heures supplëmentaires au dëtriment d'une bonne gestion
des ressources cantonales, ainsi que des reprises d'heures au prëjudice des opërations et be-
soins futurs.

1b) Aufbewahrung der Daten

Congus autour de la destrucüon lëgale des donnëes aprës cinq ans, ces deux programmes (= /

=), et particuliërement=, ne rëpondent absolument pas aux besoins des services canto-
naux

Certaines poca ont formulë des demandes d’adaptations et d’amëliorations de maniëre rëcur-rente.
Ces requëtes n’ont malheureusement pas toutes ëtë prises en compte et elles ont impac-të l’activitë
et la motivation des collaborateurs concernës (crëation d'un groupe de travail Can-ton/SRC, perte
d'ënergie surdimensionnëe, etc.).

2. Themenfeld: Leistungsreduktion NDB

Angesichts der globalen Situation, der möglichen Entwicklungen und der Konsequenzen für Europa
und die Schweiz ist ein Austausch mit kantonalen Akteuren, die sich stark im Bereich TE engagieren,
unerlässlich. Dies ist für die KND insbesondere im Bereich des Gewaltextremismus / Terrorismus von

eminenter Bedeutung (vgl. nachfolgend 2b).

2a) Lagebild

In der jüngeren Vergangenheit wurde die Wochenlage für mehrere Wochen bis zum 26.01.2024 aus-

gesetzt. Derzeit ist eine Veröffentlichung allen vorgesehen. Dieser Rhythmus entspricht nicht
den Bedürfnissen der KantonspoIËzeien. Gleiches gilt für den DetaillierungsgradH
welche teilweise als nicht passend angesehen werden (Operationalisierung ist schwierig / Aussagen
sind zu schwammig).

Generalsekretariat, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3011 Bern, Telefon: 031 512 87 20, info@kkpks.ch
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Als Beispiel kann der 3. und letzte Lagebericht genannt werden, welcher für den

rageplant war. Zu diesem Zeitpunkt hatte= bereits begonnen und das Dispositiv
war bezogen und scharf. Allfällige Erkenntnisse aus[–= hätten nicht mehr in das Dispo
/ die Planung einfliessen können.

Es besteht keine angemessene, operative Lageanalyse im

Produkte des NDB, wie die «Wochenlage» oder der «Lageradar», sind sehr strategisch. Im aktuellen
« Lageradar» werden beispielsweise auf 20 Seiten «sicherheitspolitisch bedeutsame Vorgänge im
Ausland» beleuchtet, welche erst mittelbar eine Auswirkung auf die innere Sicherheit der Schweiz
haben können. Im Gegensatz dazu wird das Thema «gewalttätiger Extremismus» auf zwei Seiten
strategisch abgehandelt.

Bereich

2b) Gewaltextremismus / Terrorismus

Aus Sicht der Kantonspolizeien wird den Themen Terrorismus und gewalttäügem Extremismus
höchste Bedeutung beigemessen, da sowohl terroristische Handlungen als auch ideologisch mob-
vierte Gewaltdelikte unmittelbare und erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit ha-

3. Themenfeld Weiterbildung

Für die Mitarbeitenden der Kantonalen Nachrichtendienste werden aktuell kaum Weiterbildungen

angeboten. So gibt es ledIgIICh=fur neue Mitarbeitende KND. Die=
die beiden TU» beinhalten keine eigentlichen Weiterbildungsin-

halte, sie dienen vorab dem Erfahrungs- und Wissensaustausch. Darüber hinaus gibt es keine Ange-
bote seitens des NDB. Themen und Formate ausserhalb der Nachrichtendienstumgebung sind für
die Mitarbeitenden meist wenig zielführend. Diese Situation ist nicht mehr zeitgemäss und führt
dazu, dass sich Mitarbeitende über Jahre im angestammten Fach kaum substanziell weiterentwi-

ckeln können. Als Minimalangebot müssten regelmässig - nicht nur vereinzelt - sogenannten
=angeboten werden. Sodann sollte eine weiterführende Ausbildung für langjährige KND-
Mitarbeitende offeriert werden.

und

GS KKPKS - Bern, 27. März 2024

Autor

BOD

Verwendung

Intern

Folge

Diskussion

Generalsekretariat, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3011 Bern, Telefon: 031 512 87 20, info@kkpks.ch



Beilage 9
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confëdëration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Eidgenössi$ches Depaaement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

NachrIchtendIenst des Bundes NDB
Der Direktor

CH-3003 Bern, NDR t,,1)

Einschreiben
Herr
Mark Burkhard
Kdo Polizei Basel-Landschaft
Rheinstrasse 25
4410 Liestal

Referenz/Aktenzeichen: B0154-343
Ihr Zeichen: BOD
Unser Zeichen: CD
Sachbearbeiter/in: CD
Bern, I. MaI 2024

Arbeitspapier KKPKS vom 27. März 2024

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich danke Ihnen nochmals für die Gelegenheit, Sie über den Stand der Transformation infor-
mieren zu können. Ich hofFe, ich konnte Ihnen aufzeigen, wie zentral die optimale Zusam-
menarbeit mit den KND als kantonale Vollzugsorgane für den NDB ist und dass es mir ein
grosses Anliegen ist, das Kmk Leben zu erfüllen. Dazu gehören auch die ge-
meinsame Regelung und Beschreibung der operativen Zusammenarbeit. Diese haben wir
Februar 2024 im Rahmen

lanciert mn©aMRlIM
;tand der wm1

Wie ich Ihnen am 9. April 2024 in Aussicht gestellt habe, lasse ich Ihnen mit diesem Schrei-
ben die Antworten auf die verschiedenen Fragen und Punkte Ihres ArË3eitspapiers schriftlich
zukommen:

Themenfeld I: Mängel in der Zusammenarbeit
Observation

Ctufstian Dussey
NDB
Papiermühlestras se 20, 3(X)3 Dem
chrbüan.d.dussey@ndb.admin.ch

1ß



Referenz/Aktenzeichen:BOI 54.343

HUMINT

Informationsfluss bei schweren Bedrohungen von Sicherheit und Ordnung im Kanton
durch Zielpersonen aus dem nachrichtendienstlichen Spektrum: Grundsätzlich hat sich
aufgrund der Transformation am Informationsfluss mit den KND nichts geändert. Geändert
haben zahlreiche Ansprechstellen und -personen. Wir sind uns bewusst, dass wir nach dem
Reorganisationsschritt im NDB von Anfang März die neuen Ansprec
noch besser kommunizieren müssen: eine erneute Kommunikation i
den Leitern KND erfolgt. Noch klappt nicht immer alles wie gewünscht%IEhbmM
versichern, dass ich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Sicherheit der Schweiz
und ihrer Bevölkerung tagtäglich vor Augen haben und ich glaube auch bekräftigen zu kön-
nen, dass wir bei den Ereignissen der letzten Wochen

dass wir Informationen aktiv und zeitgerec

[giMmim+]
esetzllchen Grund-gllßIem8n8mi![•M

tagen sowie das gegenseitige Vertrauen, was hier unseres Erachtens gegeben ist.

Intëgration plus rapide des SRCant dans la planification des mandats par le SRC : Den
frühzeitigen Einbezug der KND in die Formulierung von nachrichtendienstlichen Beschaf

den AuftragGEVER-Tasks) mit dem Ziel, gegelfungsaufträgen
Is Standardund dessen Erfl schaffen, erachte ich im Sinne des

Offenbar haben wir dies iüngst vermehrt unterlassen. Ich ham]ala!!xMlmact Centers
angewiesen, ihre Kader und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran zu erinnern, vor dem Er-
teilen planbarer operativer Aufträge in GEVER diese grundsätzlich jeweils mit dem/den be-
troffenen KND im Voraus abzusprechen.

2/8
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Gesetzliche Rahmenbedingu
loder

mamammMmE) 1

ie Bea
ie im
:tätig.

P

PällmIFltqlrllIBËqaqß1,hI
lage des NDG sowohl eine politische Motivation als auch einen Gewaltbezug. Damit stellt der
Gesetzgeber sicher, dass der Nachrichtendienst in der Schweiz Extremistinnen und Extre-
misten ohne Gewaltbezug nicht bearbeitet und rechtmässiges Verhalten am „äusseren
Rand“ des politischen Spektrums nicht nachrichtendienstlich erfasst wird. NDB und die KND,
wenn sie gestützt auf das NDG arbeiten, müssen sich an diese vom Gesetzgeber bewusst
gewollte Grenze halten.

Ich bin mir bewusst, dass die Grenze zwischen Staatsschutz (Bedrohungen erkennen) und
Gefahrenabwehr bzw. öffentlicher Sicherheit nicht messerscharf ist. Die in den letzten Jah-
ren aufgetretenen neuen Phänomene zeigen, wie wichtig es ist, dass Bund und Kantone ein
gemeinsames Verständnis bezüglich des Zusammenspiels zwischen nachrichtendienstlicher
und polizeilicher Prävention haben. Den Antrag der Kantonspolizei Zürich, ein Prüfverfahren
gegen S h als f11 ltpn grIniWänrlnrXfllr diMp B,]tqFqIFR‘

Fehlendes Ausschöpfen der rechtlichen Rahmenbedingungen durch den NDB:
i) Berechtigungen für Datensystemeinsichten: Nach der heutigen Formulierung und Aus-
legung von Art. 49 und 50 NDG haben nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDB ei-
nen Online-Zugriff auf die Informationssysteme IASA-GEX und IASA NDB. Diese Bestim-
mungen schliessen den Zugriff der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KND aus. Diese ha-
ben gemäss Art. 51 Abs. 4 Bst. b NDG nur Zugriff auf ihre eigenen Daten im KND Index, auf
Daten aus IASA-GEX und IASA NDB, die der Feststellung dienen, ob der NDB über eine
Person, eine Organisation, eine Gruppierung, einen Gegenstand oder ein Ereignis Daten be-
arbeitet (die sog. Objekte) und auf die dem NDB übermittelten und in IASA-GEX und IASA
NDB erfassten Berichte der KND (alle KND-Berichte müssen erfasst oder zurückgewiesen
werden)

Im Rahmen der Revision des NDG ist vorgesehen, dass die KND einen gegenseitigen Zugriff
auf ihre Daten erhalten. Daneben sollten MA der KND, welche ein Stage beim NDB absolvie-
ren (und umgekehrt), die Zugriffsrechte eines MA NDB erhalten (und umgekehrt). Der Zugriff
der KND auf IASA-GEX und IASA NDB bleibt aber unverändert.

Gestatten Sie mir hier einen Blick in die Zukunft: Bei der Ausnutzung des gesetzlichen Rah-
mens stellt sich die Frage, ob und wie der NDB das Gesetz effizienter umsetzen und so den
Impact der KNDs und des NDB erhöhen kann. Der NDB hat erkannt, dass die historische ge-
wachsene Siloarchitektur, die so nicht im Gesetz vorgeschrieben ist, zu komplex ist und ein

3::fEll?:bö rau: IH
g:?:hmmILq„Hm;1:71:: 1:1:\7 :1:,s:ii:7.';:.=J=:i::=::?ES:
Die Fähigkeiten, welche diese Systeme heute anbieten, werden anhand der Anforderungen
der Mitarbeitenden der KND1 und des NDB neu konzipiert und umgesetzt. Diese Fähigkeiten

Umstand entgegenzuwirken sollen die
ie Systemlandschaft, die Datenhaltung
Konkret äussert sich dies in der Ab-rbeiten

1 Der NDB hat bis Anfang April 2024 mit 25 von 26 Kantonen Anforderungsworkshops durchgeführt, um die Pain
Points der KND in der Zusammenarbeit und mit den ihnen zur Verfügung gestellten Systemen zu sammeln.
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stehen anschliessend für die Dokumentation von NDB-, KND- oder HUMINT-Informationen
zur Verfügung und füttern die gemeinsame Datenhaltung, wie sie im NDG im INDEX vorge-
sehen ist

Eine weitere zentrale Frage ist, welche Zugriffsrechte die Mitarbeitenden der KND auf die
nachrichtendienstlichen Daten haben können. Gemäss NDG findet die Zusammenarbeit mit
den KND im Informationssystem INDEX NDB statt. In diesem Informationssystem stellt der
NDB den KND die Informationen zur Verfügung, welche diese für ihre Arbeit brauchen. Der
Bearbeitung der Daten im INDEX ist dabei gemäss Art. 30 Abs. 3 VIS-NDB keine spezielle
Grenze gesetzt: Der INDEX NDB kann Personendaten, einschliesslich Personendaten, weI-
che die Beurteilung des Gefährlichkeitsgrades einer Person erlauben, enthalten, unabhängig
davon, ob es sich um besonders schützenswerte Personendaten handelt oder nicht. Der Ka-
talog von Personendaten im INDEX entspricht jenem von IASA-NDB und IASA-GEX (An-
hang 1 VIS-NDB). Es stellt sich also die Frage, ob wir den KNDs nicht die strukturierten und
unstrukturierten Daten des NDB, welche zusätzlich in das Informationssystem INDEX NDB
gegeben werden, anbieten können. (Natürlich unter dem Ausschluss der Daten, die nur dem
NDB zur Verfügung stehen dürfen).

Fazit: Der NDB kann im Zusammenhang mit der Digitalisierung auch die Umsetzung des Ge-
setzes besser und effizienter gestalten und wir haben sicher noch weitere Möglichkeiten
dazu. Wir sind der Ansicht, dass NDB und KND aufgrund einer logischen statt einer physi-
schen Abbildung des NDG auf einer gemeinsamen Datengrundlage und mit denselben Fä-
higkeiten arbeiten könnten. Diese Auslegung des NDG gibt uns nicht nur die Möglichkeit
besser zusammenzuarbeiten, sondern auch die Aufsichtsaufgaben viel einfacher zu gestal-
ten_ da sie einen Gesamtüberblick über die Informationen erhalten könnten. Auch dIesesda
Thema soll Teil der Workshonserie im Rahmen
Definieren der ODerativen Zusammenarbeit seir;

jzum gemeinsamen
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Diese fachlichen und technischen Neuerungen führen dazu, dass der NDB und die KND im
Sinne einer modernen und kollaborativen Zusammenarbeit massiv profitieren werden, indem
die Daten in einer höheren Qualität gehalten werden, den Mitarbeitenden einfacher und
schneller zur Verfügung stehen, die Datenmanagementprozesse weniger Aufwand verursa-
chen, die Informationssicherheit gestärkt und der Wissenspool deutlich erweitert wird. Dies
wiederum bedeutet, dass die Reaktionsfähigkeit des NDB und der KND als Gesamtes erhöht
wird, die gesetzlichen Aufgaben zum Schutz der Schweiz besser wahrgenommen werden
und so mehr Ressourcen für seine Kernaufgaben zur Verfügung stehen und

Dsetzt werden kö 'tß2llëiehbarkeit im System werdeie e 'e

und die Aufsicht Prozesse ei
t:4kqllIF+taiFen beurteilen könnenMve@HERB aHH

ii) Schwärzungen von Berichten der KND: Die in Art. 5 Abs. 5 NDG vorgeschriebene Da-

iII33;=er$:{!tüßF::rliT 313E{:E;:8:TbJ:3:4811jB
NDB und den KND zur Verfügung stehende rechtliche Rahmen wird ausgeschöpft. Die KND
können sich jederzeit mit konkreten Beispielen an B]wenden, wenn sie diese Meinung
nicht teilen. In diesem Jahr gab es bislang keine entsprechenden Anfragen der KND.

Der Proze: lwurde Ende 2023 in dem
Sinne angepR zuIMyml /Rückweisung

Mm rt, wenn zwischenäussern muss. Vorher wurdë und zuständigem
Desk Differenzen zu einer Anm ierunq/Rückweisunq bestanden. Die KND können sich

L71:E.'J::IIRI3=In,"JE:'.:'Eiii:':: 7,',e=:'ii:F::A:x?::p,TF."LEF.\';.,
Ansicht, eine Verbesserung erzielt zu haben.

!nommen. Sie stützt sich bei ihrer Ar-Heute werden die Schwärzungen durch
beit auf das Gesetz und die Unterstützul die ihnen bei der Beurteilung von
Anonymisierungen hilft. Für die Beurteilung einesmnents fehlt ihr der Kontext desselben

nd erschwert ihnen sc>m ncdLtB

Grundsätzlich könnten wir den KND auch eine entsprechende Schulung anbieten. Damit
könnte die Prüfung durch jene Person erfolgen, welche den Kontext der Informationen kennt
und am besten beurteilen kann, welche Informationen die gesetzlichen Schranken verletzen
oder im Gegenteil eben gerade relevant sind, um die betroffenen Personen und ihre Tätigkei-
ten beurteilen zu können. Dazu müssten wir den KND eine Fähigkeit zur Verfügung stellen,
mit der sie allfällige Informationen schwärzen könnten. Auf diesen Daten könnten wir dann
anhand von Stichproben oder anhand von der Suche nach bestimmten Inha

rstellen bg
von Fbae n wir dann auch
n ausdiskutieren und allenfalls erneut schulen

iii) Aufbewahrung der Daten: L’art. 46 al. 2 LRens charge le Conseil fëdëral de dëterminer
les spëcificitës du traitement des donnëes pour chaque systëme d’information, notamment la
durëe de conservation maximale. La dëlëgation de ces modalitës au Conseil fëdëral corres-
pond ä la rëglementation actuelle et ä la procëdure usuel Ie pour les systëmes d’information,
La LRens prëvoit pour sa part que le Conseil fëdëral doit tenir compte des spëcificitës des
donnëes et des besoins inhërents aux diffërents domaines d'activitës lorsqu’iI fixe les dëlais
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en question. Cette rëglementation doit permettre de trouver comme auparavant des solutions
diffërenciëes pour les divers systëmes et catëgories de donnëes.

La durëe de conservation des donnëes de la = notamment du systëme pour classer,
saisir, traiter, consulter et ëvaluer des donnëes provenant d’enquëtes prëalables d’autoritës
d’exëcution cantonales (iNDEX SRCant) et du systëme pour gërer les mandats et ëtablir,
transmettre et classer les rapports des autoritës d’exëcution cantonales ainsi que pour clas-
ser les produits que le SRC a regus (cf. art. 29 let. b et c LRens) de cinq ans de plus est re-
glë dans art. 34 al. 2 OSIS-SRC. Cette durëe maximale de conservation de cinq ans tient
compte ä ce que 1’INDEX SRCant sert de plateforme pour le traitement des donnëes par les
autoritës cantonales d’exëcution en amont d’un rapport destinë au SRC. Aprës transmission
d’un rapport, les donnëes sont saisies dans IASA SRC ou IASA-EXTR SRC et leur durëe de
conservation s’adapte aux durëes de conservation des systëmes respectifs ; ces informa-
tions sont disponibles pour les SRCant via IASA INDEX, rëpertoire pour dëterminer si le
SRC traite des donnëes relatives ä une personne physique ou morale, ä un objet ou ä un
ëvënement dans les systëmes selon art. 29 let. a OSIS-SRC.

Comme les donnëes de I'INDEX SRCant sont au fond des donnëes de travail qui n’ont pas
encore franchit le seuil d’une conservation dans les systëmes d'informations du SRC, leur
durëe maximale de consewation de cinq ans me semble justifië, notamment ä la vue des at-
teintes aux droits fondamentaux du traitement d’informations basës uniquement sur un indice
de renseignement et pas d’un soupgon selon le droit pënal. Cela d’autant plus que le SRC
est contraint ä effacer les donnëes relatives ä des personnes exceptionnellement recherchës
et saisis avec une rëfërence nominale dës qu’iI est possible d’exclure que 1’organisation ou la
personne visëe utilise ses droËts pour prëparer ou exëcuter des activitës terroristes, des d’es-
pionnage ou relevant de l’extrëmisme violent, mais au plus tard un an aprës la saisie des in-
formations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activitës dans l’intervalle (cf. art. 5 al. 5-
7 LRens). Les SRCant disposent ainsi de plus de temps que le SRC pour pouvoir fournir
cette preuve.

Si, de votre cötë, vous auriez des arguments en faveur d’une plus longue përiode de conser-
vation des donnëes des enquëtes prëalables des autoritës d’exëcution cantonales dans leurs
systëmes d’informations (notamment I’INDEX SRCant), je suis tout ä fait disposë ä les pren-
dre en compte dans les travaux de rëvision de l’OSIS-SRC suite de la rëvision de la LRens.

Themenfeld 2: Leistungsreduktion NDB
Sie sprechen in Ihrem Arbeitspapier
NDB an (insbesondere Wochenlage
formationsarbeiten wurden gegen Ende 2023 zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
diese eingesetzt. Dies führte in einigen Bereichen zu merklichen Lücken im Personalbe-
stand, aufgrund derer die Aufrechterhaltung des bisherigen Rhythmus der Herausgabe der

>nalisierbarkeit der Produkte des
Aufgrund der laufenden Trans

Wochenlage nicht zu verantworten war. Ich weise aber darauf hin, dass die laufende Bericht-
iichergestellterstattung zu den aktuellen Konflikten überl

war und ist

Zur Wochenlage und den
kaum Rückmeldungen an
dukte besser auf die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden auszurichten. So haben wir in
den letzten Jahren einige Verbesserungen eingeführt. Ich erinnere dazu an die einheitlichen
Begriffe bei der Beurteilung der Terrorbedrohung sowie die Wahrscheinlichkeitsskala, welche
durch klare und einheitliche Aussagen die Interpretation der Lagebeurteilungen wesentlich
vereinfacht sollen. Aktuell erarbeitet der NDB eine neue Form der Lageberichterstattung.
Dies mit dem Ziel, mehr Wirkung bei und für die Partner und Kunden zu erzielen.

len in den vergangenen Jahren leiderübrigen
Idungen helfen uns jedoch, die Pro-den ND
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Bei der Beurteilung der Lageberichte des NDB müssen wir auch berücksichtigen, dass wir oft
Partner und Kunden mit sehr unterschiedlichem Wissensstand, Aufgaben und Bedürfnissen
mit ein und demselben Lagebericht bedienen müssen. Dies, weil uns für individuelle Berichte
je Partner und Kunde schlicht die Ressourcen fehlen. Ich teile Ihre Meinung, dass die Pro-
dukte des NDB den Bedürfnissen der Kunden entsprechen müssen – das Erzielen von Wir-

aus meiner Sicht gerade ein Beispiel dafür, wie der NDBkung ist zentral.
Ie reagjert. Die Publikationstermine der Lageberichte wurflexibel auf eine

den so angepasst, dass den Polizeikorps und anderen Sicherheitskräften ein grösstmögli-
cher Nutzen entstand.2

Bezüglich Lageradar erinnere ich Sie daran, dass dieser ein Instrument für die sicherheitspo-
litische Führung des Landes (KGSI, SiA) ist und die wichtigsten Elemente der Bedrohungs-
lage für die Schweiz im Überblick präsentiert; abgesehen von der Ergänzung um die krimi-
nal- und sicherheitspolizeiliche Lage, sind dessen Kunden und Zielsetzung seit Jahren un-
verändert. Der Lageradar dient nicht zur Weitergabe operativer Informationen, sondern wird
über den ursprünglichen Empfängerkreis hinaus auch den KND als Hintergrundinformation
zugestellt. Deshalb lässt er sich m. E. nicht als Beispiel für eine transformationsbedingte
Leistungsreduktion anführen. Für die operative Abstimmung mit den Kantonen bestehen an-

aber auch Irrldere Formate wie z. B. die VTC
Themenbereich Terrorismus hatM F!!!!m1lmm1

Das

mus ergänzen. Das Bulletin wird somit inskünftig sowohl terroristische als auch gewalttätig-
extremistische Aktivitäten umfassen.

Themenfeld 3: Weiterbildung
Für die Weiterbildung der KND-Mitarbeitenden gibt es aktuell – wie auch für die NDB-Mitar-
beitenden keine Angebote. Um diese Lücke zu schliessen bzw. generell um die Aus- und
Weiterbildung zu systematisieren hat der NDB im Rahmen der Transformationen =

MR;:fklfg-Rhi?,;iË7t:fdu:ga,Le::j=?Jk:1:yitl,J:,tTS-undweiterbildungder

Die Ausbildung soll künftig folgende Stufen enthalten:

Was heisst das konkret für die KND:
!itl Ide wird

neuen[lam[amBEhMZW+IMB
kmeldungen der KND zum bisherigen Ein

führungsprogramm berücksichtigen
ilotkurs fwerden wir einen ersIm

Indlusbildung für neue M 'B durch'ge

•

•

allgemeine Grundausbildung sollen inskünftig gemeinsam erfolgen und somit den Einfüh-
rungskurs für KND-Mitarbeiter ersetzen. An diesem Pilotkurs soIIen Vertreter von =
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KND teilnehmen, damit wir gemeinsam erste Erfahrungen sammeln und das Modul be
dürfnisaerecht weiterentwickeln können.

• Aufgrund dieser Erfahrungen werden

•

Beim Aufbau der Aus- und Weiterbildung für NDB und KND zähle ich auf das aktive Mitwir-
ken der KND.

Ich nutze diese Gelegenheit, Ihnen für die gute Zusammenarbeit zu danken.

Freundliche Grüsse

Nachrichtendienst des Bundes NDB

#42/J
CKästian Dussey
Direktor NDB

''d’-//

Grund
bi
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From :
T() :
( 9 (P :

Subject:
Date:

mmMh
:=–F–T–[–––T–––T–
INFORMATIV: Fragen der KKPKS an den NDB und Antworten des NDB auf diese
mercredi, 12 juin 2024 08:45:00

Geschätzte Kollegen
Im Auftrag der Co-Chefs ICP stelle ich Euch zu Eurer Information anbei ein Schreiben der KKPKS mit
Fragen an den NDB und das Antwortschreiben des Direktors an den Präsidenten KKPKS zu
Wir gehen davon aus, dass Eure Kommandantinnen und Kommandanten das Schreiben via KKPKS
erhalten haben. Selbstverständlich könnt Ihr dieses bei Bedarf den Kommandantinnen und
Kommandanten auch auf Eurem Kanal zukommen lassen.
Für allfällige Rückfragen könnt Ihr Euch geme an mich wenden.
Kollegiale Grüsse
Chers Collëgues
Au nom des co-chefs ICP, je vous envoie ä votre information une lettre de la CCPCS avec des
questions au SRC et la lettre de rëponse du directeur au prësident de la CCPCS.
Nous supposons que vos commandantes et commandants ont regu la lettre via la CCPCS. Si
nëcessaire, vous pouvez aussi Ie faire parvenir aux commandantes et commandants via votre canal
Pour toute question complëmentaire, n’hësitez pas ä me contacter.
Bien cordialement
Christian

A
MobFe
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From :
T() :
( 9 (9 :

Mmm; Brügger Daniela; N21aJrdËEEg; Remnd Jacques

1 SuBËEhß!lan; IM; H;[
Subject:
Date:
Attachments:

Fn den NDB und Antworten des NDB auf diese

mercredi, 12 juin 2024 08:27:00
imaqeQQ1.png

Arbeitspapier KKPK$ mit den Themen zur Besprechung mit dem Direktor NDB
Antworten auf Arbeitspapier KKPK$ vom 27. März 2024_sign[

m
Mo$bin

Geschätzte GL-Mitglieder
Im Auftrag von Christian Sigrist stelle ich Euch zu Eurer Information anbei die Links auf ein Schreiben
der KKPKS mit Fragen an den NDB und das Antwortschreiben des Direktors an den Präsidenten
KKPKS zu
Beste Grüsse


